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Regeste

Art. 397a Abs. 1 ZGB (SR 210). Die Annahme des Einweisungsgrundes der
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche im juristischen Sinne setzt voraus, dass
entsprechende Störungszeichen für einen juristischen Laien erkennbar sind. Ungewöhnliche
Verhaltensweisen, welche noch nicht als solche Störung erscheinen, reichen dazu nicht aus.
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